
Tipps von den Profis 
 
Damit der Umzug auch reibungslos klappt, sind einige Punkte zu beachten: 
 
Angebot 
• Verlangen Sie immer ein schriftliches Angebot. 
 
Termine 
• Lassen Sie sich den Transporttermin so früh als möglich bestätigen, damit Ihre Wünsche und 

Termine eingehalten werden. 

• Wenn Sie ins Ausland ziehen: Schicken Sie rechtzeitig die Dokumente an den Spediteur - für 
Spanien z.B. mindestens 3 Tage vor dem Ladetermin. So bleibt genug Zeit für die Verzollung und 
falls nötig, genug Zeit eventuell fehlende Dokumente noch zu besorgen. 

 
Zoll und Steuern 
Umzugsgut ist Zoll und Mehrwertsteuer befreit, sofern: 

• es sich zum Zeitpunkt des Umzuges mehr als 6 Monate im Besitz des Eigentümers befand 

• der Umzug in unmittelbarem Zusammenhang mit der Wohnsitzverlegung steht 

• die für die Zollbehörden erforderlichen Dokumente am Verzollungstag vorhanden sind 

Im übrigen sind die jeweiligen Bestimmungen für Alkohol, Tabak usw. einzuhalten. 

 

Entrümpeln und Entsorgen 

• überlegen Sie sich, was in den letzten Jahren unbenutzt herumstand, und was Sie auf keinen Fall 
mehr zügeln wollen. 

• Frühzeitig mit Aufräumen und Aussortieren beginnen  

• In Estrich, Keller, Garten, Garage lässt sich vieles schon Wochen vor dem Umzug einpacken! 

Im übrigen verweisen wir auf die Bestimmungen der Gemeinden und Kantone. Die meisten 
Gemeinden verfügen über Merkblätter für die Abfallentsorgung. 

 

Packen 

Vom richtigen Verpacken profitieren Sie am Umzugstag doppelt. Die Zügelequipe kann effizient 
arbeiten und Ihr Hausrat ist optimal geschützt. 

• Bestellen Sie genügend Packmaterial 

• Kennzeichnen Sie die gepackten Kartons nach den Räumen der neuen Wohnung (z.B. mit 
Farbpunkten) 

• überladen Sie die Kartons nicht, sie müssen noch gut zu tragen sein 

• Verwenden Sie zum Packen keine Kehrrichtsäcke. Die Verwechlungsgefahr mit Müll ist zu gross 

• Packen Sie Wertgegenstände, Dokumente und persönliche Sachen selbst und lagern sie eventuell 
im Banksafe 

 

Haben Sie es gewusst? 
 

Haftung und Versicherung 

Wenn keine Transportversicherung abgeschlossen wird, ist die Ware auf keine Art versichert. 

Unsere Haftung besteht nur laut den AB SSV, neueste Fassung, das heisst, es besteht 

• keine Haftung für gestohlene oder defekte Güter 

• keine Haftung für Kratz- oder Scheuerschäden  

• keine Regressmöglichkeiten für Sie gegenüber der Umzugsfirma 


